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1 Ausgangslage 

Invasive Neophyten sind gebietsfremde Pflanzenarten, welche nach 1500 in Europa eingeführt wurden und 
sich in der freien Natur verbreiten und dadurch einheimische Arten verdrängen. Invasive Neophyten sind 
ein allgegenwärtiges Thema. Die Gemeinden werden von Bund und Kanton aufgefordert sich mit dem 
Thema zu befassen und die Bekämpfung der invasiven Arten in Angriff zu nehmen. Das Vorkommen der 
invasiven Neophyten variiert jedoch von Gemeinde zu Gemeinde stark und laufend kommen neue Arten 
hinzu. Zeit und Interesse sind erforderlich um an dem dynamischen Thema dranzubleiben.  

Da sich die Neophyten häufig entlang von linearen Elementen wie Wasserläufen, Waldstrassen, 
Autobahnen oder Bahnlinien über Gemeindegrenzen hinweg verbreiten, macht es Sinn gewisse Arten 
gemeindeübergreifend anzugehen. Dies zeigt auch der Erfolg bereits laufender regionaler 
Bekämpfungsprojekte. Aus diesen Gründen entschloss sich das Naturnetz Pfannenstil (NNP) eine 
gemeindeübergreifende Neophytenstrategie für die 12 Mitgliedergemeinden zu erarbeiten.  

Dank einem durch das Naturnetz koordinierten Vorgehen sollen alle Gemeinden involviert werden, wodurch  
die Erfolgschancen, dass gemeindeübergreifende Bestände nachhaltig eliminiert werden, steigen.  Mit der 
Fokussierung auf prioritäre Arten und Gebiete und einer zentralen Organisation können die finanziellen 
Mittel der einzelnen Gemeinden optimal eingesetzt werden.  

Als Grundlage wurde mit allen der kommunalen 12 Neobiota-Verantwortlichen ein Interview geführt. Die 
dabei gewonnenen Informationen flossen in die vorliegende Neophytenstrategie ein. 

Die NNP Neophytenstrategie ist als Empfehlung zu verstehen. Sie zeigt ein mögliches, zielführendes 
Vorgehen für die Bekämpfung von invasiven Neophyten auf. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, 
dass seitens Bund und Kanton Vorschriften bestehen, die zwingend eingehalten werden müssen. Die 
untenstehende Grafik (Quelle AWEL) gibt einen Überblick über die Pflichten bezüglich Bekämpfung 
invasiver Neophyten. 
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2 Ziele 2020 

➢ Schutzgebiete, Bachläufe und gemeindeeigene Flächen sind frei von schädigenden invasiven 
Neophyten. 
 

➢ Die betroffenen Akteure sind in Bezug auf invasive Neophyten sensibilisiert. 

➢ Die Gemeinde nimmt dank sensibilisierten Mitarbeitenden eine Vorbildrolle ein. 

➢ Umgebungs-Neugestaltungen und Umgestaltungen werden ohne invasive Neophyten gemacht. 

➢ De Akteure in der Region sind untereinander vernetzt. 
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3 Sensibilisierung der Akteure 

Damit die NNP Neophytenstrategie den erhofften Erfolg bringt, müssen alle Akteure, welche in den 
betroffenen Gebieten tätig sind, informiert und sensibilisiert werden. Es ist wichtig, dass die Informationen 
bis an die Basis der jeweiligen Berufsgruppen gelangen. Auch bei einem zufälligen Fund sollen die 
Personen vor Ort die richtigen Entscheidungen treffen können. Ziel ist es, dass die Bekämpfung invasiver 
Neophyten bei allen Aktivitäten im Alltag gegenwärtig ist.  

Auf Privatgrundstücken sind die Möglichkeiten bei der Neophytenbekämpfung beschränkt. Hier ist die 
Sensibilisierung der betroffenen Akteure sehr wichtig. Mit Schulungen, Flyern und Infobriefen können diese 
erreicht werden. Das Thema muss an verschiedenen Anlässen aufgegriffen werden, wie zum Beispiel über 
die Präsenz am Dorfmarkt mit Anschauungsobjekten (echte invasive Neophyten), mit Neophyten-
Spaziergängen für die Öffentlichkeit oder Bekämpfungs-Aktionstagen. 

 

Die wichtigsten zu sensibilisierenden Akteure sind: 

➢ Gemeindeverwaltung, insbesondere Abteilung Liegenschaften, Infrastruktur, Tiefbau, Umwelt, 
Sicherheit 
 

➢ Strassenmeister und ihre Equipen  

➢ Abwarte öffentlicher Anlagen 

➢ Förster, Forstwarte und Privatwaldbesitzer  

➢ Ackerbaustellenleiter und Landwirte  

➢ Betreiber von Kiesgruben und Deponien 

➢ Gärtnereien, Gartenbauunternehmen, Baumschulen 

➢ Planer, Landschaftsarchitekten, Architekten 

➢ Verwalter und Hauswarte von Mehrfamilienhaussiedlungen 

➢ Eigentümer und Mieter von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit Umschwung 

➢ Pächter von Schrebergärten 

➢ Naturschutzvereine 

Das Naturnetz hat in der Vergangenheit Infoveranstaltungen für verschiedene Akteure durchgeführt und 
wird auch in Zukunft in Zusammenarbeit mit den Neobiota-Verantwortlichen solche organisieren. Aktuelle 
Angebote werden auf der Homepage des Naturnetzes Pfannenstil unter Veranstaltungen publiziert: 
www.naturnetz-pfannenstil.ch. Bei Fragen bezüglich geplanten Veranstaltungen wenden sie sich an: 
Naturnetz Pfannenstil, Rita Bollmann, 043 366 83 90, bollmann@quadragmbh.ch 
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4 Prioritäre Räume für die Bekämpfung 

Mit einer Fokussierung auf prioritäre Räume können die Erfolgschancen und damit die Motivation zur 
Bekämpfung von invasiven Neophyten gesteigert werden. Die Festlegung der prioritären Räume stützt sich 
auf die „Leitlinie für die Erarbeitung eines Konzeptes im Umgang mit invasiven Neophyten in der 
Gemeinde“ des AWEL‘s (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft). In der Liste: "Priorisierung der 
Lebensräume für die Kartierung“ werden die zu kartierenden Räume vom AWEL in drei Prioritätsstufen 
unterteilt (Tabelle siehe Anhang). Die NNP Neophytenstrategie beschränkt sich im ersten Schritt auf 
besonders sensible Gebiete aus der Prioritätsstufe 1. Die festgelegten prioritären Lebensräume werden 
regelmässig kontrolliert und bei Bedarf werden mehrmals pro Jahr Bekämpfungsmassnahmen 
durchgeführt.  

4.1 Kommunale Naturschutzobjekte und öffentliche Bachläufe 

Kommunale Naturschutzobjekte und öffentliche Bachläufe werden inklusive einem definierten 
Pufferstreifen frei von invasiven Neophyten gehalten. Bei kommunalen Schutzgebieten beträgt der 
Pufferstreifen im Siedlungsgebiet 20 Meter, in der Landschaft 50 Meter, bei öffentlichen Bachläufen auf 
beiden Seiten 20 Meter. Vor allem bei kommunalen Schutzgebieten, aber auch bei Bachläufen empfiehlt 
sich bei der Bekämpfung der Miteinbezug des zuständigen Ackerbaustellenleiters bzw. Försters. Das 
Naturnetz stellt jeder Gemeinde eine Grundlagenkarte mit den betroffenen Flächen zur Verfügung.  

4.2 Gemeindeeigene Flächen  

Die Gemeinde als Eigentümerin von Grünräumen, wie Schulanlagen, Parks, Friedhöfen, Liegenschaften und 
Strassenbegleitgrün, ist zuständig für eine Grosszahl von Parzellen, auf denen Neophyten spriessen. Die 
von Neophyten besiedelten öffentlichen Flächen stehen im Verantwortungsbereich verschiedener 
Zuständiger. Es ist wichtig, dass alle Akteure informiert, sensibilisiert und entsprechend geschult sind. Nur 
wenn die Gemeinde auf den öffentlichen Flächen eine Vorbildrolle bei der Bekämpfung von invasiven 
Neophyten einnimmt, können Private dazu aufgefordert werden, invasive Neophyten auf ihren 
Grundstücken zu entfernen. Das Berufkraut (Erigeron annuus) verbreitet sich oft auch auf begrünten 
Flachdächern. Es ist daher wichtig, dass gemeindeeigene Flachdächer regelmässig kontrolliert werden und 
Private mit einem Informationsschreiben dazu aufgefordert werden. 
 

4.3 Biodiversitätsförderflächen (BFF) 

Auch auf Biodiversitätsförderflächen (Buntbrachen, vereinzelt extensiven Wiesen), können invasive 
Neophyten wie das Berufkraut (Erigeron annuus) und die Goldrute (Solidago canadensis u. Solidago 
gigantea) vorkommen. Gemäss Direktzahlungsverordnung stehen hier die Landwirte in der Pflicht diese zu 
bekämpfen und die Ausbreitung zu verhindern. Bei Nichtbeachten seitens Landwirte wird der zuständige 
Ackerbaustellenleiter aktiv. Funde können dem zuständigen Ackerbaustellenleiter (Liste im Anhang) 
gemeldet werden. Aufgabe der/des Neobiota-Verantwortlichen ist es, die Funde im WEB-GIS einzutragen. 

4.4 Bahnlinien 

Entlang von Bahnlinien kommen häufig invasive Neophyten auf. Die Pflege dieser Flächen liegt in der 
Verantwortung der SBB respektive der Forchbahn. Bei Neophyten-Vorkommen entlang von Bahnlinien ist 
es die Aufgabe der/des Neobiota-Verantwortlichen die zuständigen Personen zu kontaktieren (siehe 
Adressen im Anhang). 
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4.5 Überkommunale Schutzgebiete  

Die Bekämpfung der invasiven Neophyten im überkommunalen (kantonalen) Naturschutzgebiet wird durch 
die Fachstelle Naturschutz (Bereich Gebietsbetreuung) koordiniert. Für alle Gemeinden in der Region 
Pfannenstil ist Hanspeter Tschanz zuständig. Verantwortlich für die Bekämpfung sind die 
Naturschutzbeauftragten des Kantons (Liste der zuständigen Personen pro Gemeinde im Anhang). Sie sind 
verantwortlich für die Bekämpfung der invasiven Neophyten in den Schutzgebieten. Aufgabe des/der 
Neobiota-Verantwortlichen ist es, Einsätze in der Nähe von überkommunalen Schutzgebieten mit dem/der 
Naturschutzbeauftragten zu koordinieren, damit keine Pufferstreifen/Restflächen übrig bleiben, in denen 
invasiven Neophyten wachsen können. 

4.6 Gemeindespezifische Erweiterung der prioritären Räume 

Gemeindespezifisch kann die Liste der prioritären Räume erweitert werden, wobei die Tabelle: 
„Priorisierung der Lebensräume für die Kartierung“ aus dem AWEL-Dokument „Leitlinie für die Erarbeitung 
eines Konzeptes im Umgang mit invasiven Neophyten in den Gemeinden“ eine gute Übersicht bietet 
(Tabelle siehe Anhang). 

 

 

 

5 Kartierung und Bekämpfung der prioritären Arten 

5.1 Arten mit Bekämpfungspflicht 

Für die Ambrosie besteht gemäss Pflanzenschutzverordnung in der ganzen Schweiz Bekämpfungs- und 
Meldepflicht. Im Kanton Zürich gilt zudem für das Schmalblättriges Greiskraut und den Riesenbärenklau 
eine Bekämpfungspflicht. Mehr zum Thema im Anhang. 

 

 

 

 

 

  

Arten mit Bekämpfungsplicht 

Name deutsch Name botanisch Status 

Ambrosie Ambrosia artemisiifolia FrSV, SL 

Riesenbärenklau Heracleum mantegazzianum FrSV, SL 

Schmalblättriges Greiskraut Senecio inaequidens FrSV, SL 

Listenstatus (Stand 2014) FrSV: Freisetzungsverordnung Anhang 2, SL: Schwarze Liste der Info Flora,  
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5.2 Zu kartierende und bekämpfende Arten in kommunalen Schutzgebiete / an 
öffentlichen Bachläufen 

In den kommunalen Schutzgebieten und an kommunalen Bachläufen werden folgende 10 invasive 
Neophyten kartiert und bekämpft. Die weiterführende Liste enthält weiter Arten von invasiven Neophyten. 
Wer die Art kennt kann diese freiwillig kartieren und/oder bekämpfen. Die erweiterte Liste entspricht der 
Arten-Liste, die auf gemeindeeigenen Flächen bekämpft werden. Die Festlegung der prioritären Arten 
stützt sich auf die Leitlinie des AWEL‘s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zu kartierende und bekämpfende Arten: 

Name deutsch Name botanisch Status 

Ambrosie Ambrosia artemisiifolia FrSV, SL 

Riesenbärenklau Heracleum mantegazzianum FrSV, SL 

Schmalblättriges Greiskraut Senecio inaequidens FrSV, SL 

Amerikanische Goldruten Solidago gigantea, Solidago canadensis FrSV, SL 

Asiatische Knöteriche Reynoutria japonica, R. sachalinensis,  
Polygonum polystachyum 

FrSV, SL 

Drüsiges Springkraut Impatiens glandulifera FrSV, SL 

Essigbaum Rhus typhina FrSV, SL 

Kirschlorbeer Prunus laurocerasus SL 

Henrys Geissblatt Lonicera henryi WL 

Sommerflieder Buddleja davidii SL 

Listenstatus (Stand 2014) FrSV: Freisetzungsverordnung Anhang 2, SL: Schwarze Liste der Info Flora, WL: Watch-Liste der Info Flora 

Weiterführend Liste: Wer die Arte kennt, kartiert und/oder bekämpft sie 

Name deutsch Name botanisch Status 

Götterbaum Ailanthus altissima SL 

Japanisches Geissblatt Lonicera japonica SL 

Robinie, Falsche Akazie Robinia pseudoacacia SL 

Amerikanische und Essbare Kermesbeere Phytolacca americana WL 

Einjähriges Berufkraut Erigeron annuus WL 

Jungfernrebe Parthenocissus inserta WL 

Runzelblättriger Schneeball Viburnum rhytidophyllum WL 

Seidiger Hornstrauch Cornus sericea WL 

Listenstatus (Stand 2014) FrSV: Freisetzungsverordnung Anhang 2, SL: Schwarze Liste der Info Flora, WL: Watch-Liste der Info Flora 
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5.3 Zu bekämpfende Arten auf gemeindeeigene Flächen 

Auf gemeindeeigenen Flächen werden die folgend genannten invasive Neophyten bekämpft. Die 
Festlegung der prioritären Arten stützt sich auf die Leitlinie vom AWEL. In erster Linie werden wild 
aufkommende Pflanzen bekämpft, dies kann in vielen Fällen während der täglichen Arbeit erfolgen. 
Langfristig sollen jedoch gemeindeeigene Flächen frei von jeglichen aufgelisteten invasiven Neophyten sein. 
Bewusst angepflanzte Strukturen wie Kirschlorbeerhecken und Sommerflieder sollen durch einheimische 
Arten ersetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zu bekämpfende Arten auf gemeindeeigenen Parzellen: 

Name deutsch Name botanisch Status 

Ambrosie Ambrosia artemisiifolia FrSV, SL 

Riesenbärenklau Heracleum mantegazzianum FrSV, SL 

Schmalblättriges Greiskraut Senecio inaequidens FrSV, SL 

Amerikanische Goldruten Solidago gigantea, Solidago canadensis FrSV, SL 

Asiatische Knöteriche Reynoutria japonica, R. sachalinensis,  
Polygonum polystachyum 

FrSV, SL 

Drüsiges Springkraut Impatiens glandulifera FrSV, SL 

Essigbaum Rhus typhina FrSV, SL 

Armenische Brombeere Rubus armeniacus SL 

Götterbaum Ailanthus altissima SL 

Japanisches Geissblatt Lonicera japonica SL 

Kirschlorbeer Prunus laurocerasus SL 

Robinie,  Falsche Akazie Robinia pseudoacacia SL 

Sommerflieder Buddleja davidii SL 

Amerikanische und Essbare Kermesbeere Phytolacca americana WL 

Einjähriges Berufkraut Erigeron annuus WL 

Henrys Geissblatt Lonicera henryi WL 

Jungfernrebe Parthenocissus inserta WL 

Runzelblättriger Schneeball Viburnum rhytidophyllum WL 

Seidiger Hornstrauch Cornus sericea WL 

Listenstatus (Stand 2014) FrSV: Freisetzungsverordnung Anhang 2, SL: Schwarze Liste der Info Flora, WL: Watch-Liste der Info Flora 
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6 Prävention gegen die Ausbreitung weiterer Arten 

Auf dem gesamten Gemeindegebiet dürfen die nachfolgend genannten invasiven Neophyten nicht mehr 
angepflanzt werden. Die Festlegung der Arten stützt sich auf die Leitlinie des AWEL‘s und wurde mit Arten 
der Watch-Liste der Info Flora ergänzt. 

Bei Umgebungs-Neugestaltungen und Umgestaltungen werden die verantwortlichen Akteure mit einem 
Schreiben informiert und sensibilisiert. Das beilegen einer Liste mit heimischen Ersatzpflanzen bzw. das 
Angebot von persönlichen Beratungen kann dazu führen, dass weniger Kirschlorbeer und Henrys Geissblatt 
angepflanzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zugelassene Arten bei Umgebungs-Neugestaltungen oder Umgestaltungen auf 
gesamten Gemeindegebiet: 

Name deutsch Name botanisch Status 

Götterbaum Ailanthus altissima SL 

Herbstkirsche Prunus serotina SL 

 Japanisches Geissblatt Lonicera japonica SL 

Kirschlorbeer Prunus laurocerasus SL 

Robinie, Falsche Akazie Robinia pseudoacacia SL 

Sommerflieder Buddleja davidii SL 

Amerikanische und Essbare Kermesbeere Phytolacca americana WL 

Amerikanischer Stinktierkohl Lysichiton americanus Hulten & H.St.John WL 

Ausläuferbildendes Fettkraut Sedum stoloniferum S. G. Gmel WL 

Balfours Springkraut Impatiens balfourii Hook.f. WL 

Besen-Radmelde, Besenkraut Bassia scoparia (L.) Voss WL 

Breitblättriges Pfeilkraut Sagittaria latifolia Willd. WL 

Geissraute Galega officinalis L. WL 

Gewöhnliche Jungfernrebe Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch WL 

Grasblättrige Goldrute Solidago graminifolia (L.) Salisb. WL 

Henrys Geissblatt Lonicera henryi WL 

Jungfernrebe Parthenocissus inserta WL 

Kaukasus-Fetthenne, Kaukasus-Fettkraut Sedum spurium M. Bieb. WL 

Mahonie Mahonia  WL 

Neubelgische Aster, Lanzettblättrige Aster 
Aster novi-belgii aggr. (A. lanceolatus, A. 
novi-belgii, A. x salignus, A. tradescantii, A. 
x versicolor) 

WL 

Opuntie Opuntia humifusa (Raf.) Raf. WL 

Palownie, Blauglockenbaum Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. WL 

Runzelblättriger Schneeball Viburnum rhytidophyllum WL 

Schneebeere Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake WL 

Seidiger Hornstrauch Cornus sericea L. WL 

Silberakazie, Falsche Mimose Acacia dealbata Link WL 

Topinambur, Knollen-Sonnenblume Helianthus tuberosus L. WL 

Listenstatus (Stand 2014) SL: Schwarze Liste der Info Flora, WL: Watch-Liste der Info Flora 
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7 Vorgehen Prävention und Bekämpfung 

7.1 Vorgehen in kommunalen Naturschutzobjekten und an öffentlichen 
Bachläufen 

Der/die Neobiota-Verantwortliche prüft die Notwendigkeit einer Kartierung von invasiven Neophyten in der 
Gemeinde. Falls die WEB-GIS-Einträge aktuell und vollständig sind, (Absprache mit den zuständigen 
Akteuren in den Gemeinden, Prüfung im WEB-GIS) ist eine erneute Kartierung nicht mehr nötig. In diesem 
Fall wird direkt mit der Bekämpfung gestartet. Sind keine WEB-GIS-Einträge vorhanden oder sind die 
vorhandenen Einträge nicht mehr aktuell, (Absprache mit den zuständigen Akteuren in der Gemeinde, 
Überprüfung draussen vor Ort) sollen die prioritären Gebiete durch Fachleute kartiert werden. Bei 
Unklarheiten/Unsicherheiten kann das Naturnetz Pfannenstil kontaktiert werden.  

Das Schritt-für-Schritt-Vorgehen sieht wie folgt aus: 

Arbeitsschritt Inhalt Zuständigkeit 

Infoveranstaltung Gemeinden 

11. Mai 2015 

Vorgehen Neopyhtenstrategie NNP 

Diskussion 

NNP 

AWEL 

Neobiota-Verantwortliche/r 

Erstellen der 
Grundlagenkarte 

Kommunale Naturschutzobjekte mit 50 m 
Puffer in der Landschaft und 20 m Puffer im 
Siedlungsgebiet 

Öffentliche Bachläufe mit 20 m Puffer 

NNP 

Situationsanalyse in 
Gemeinde 

Analyse der Grundlagenkarte, evtl. mit 
Unterstützung NNP 

Neobiota-Verantwortliche 
NNP 

Kostenschätzung/Budget 
Bekämpfung/Kartierung 

 

Offerte für ausgeschiedene Gebiete bei 
Fachbüros einholen. Je nach Budget kann 
zuerst nur ein Teil der Gebiete kartiert 
werden. Bei Bedarf Beratung durch 
Naturnetz Pfannenstil 

Neobiota-Verantwortliche 

Auftragserteilung 
Bekämpfung/Kartierung 

Erteilung Auftrag an Fachleute 
(Liste Adressen siehe Anhang) 

Neobiota-Verantwortliche/r 

Bekämpfung von kleineren 
Beständen und Kartierung 

Flächendeckende Kartierung der 
ausgeschiedenen Gebiete. Dabei werden 
gleichzeitig kleinere Bestände invasiver 
Neophyten bekämpft. Als kleinere Bestände 
gelten 1-50 Stück einer Art im Abstand von 
mehr als 50 m) Ausnahme bei Knöterich, der 
wird immer von einer Spezial-Equipe 
eliminiert.  

Fachleute  
(Liste Adressen siehe 
Anhang) 

Erfassung WEB-GIS Neobiota-Verantwortliche überträgt die von 
den Fachleuten gemachte Kartierung ins 
WEB GIS  

Neobiota-Verantwortliche/r 

Kostenschätzung/Budget 
Bekämpfung grösserer 
Beständen 

Offerte bei Fachbüros einholen. Je nach 
Budget kann zuerst nur ein Teilgebiet 
bekämpft werden. Bei Bedarf Beratung 

Neobiota-Verantwortliche/r 
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Arbeitsschritt Inhalt Zuständigkeit 

durch Naturnetz Pfannenstil 

Auftragserteilung 
Bekämpfung grösserer 
Bestände 

Erteilung Auftrag  
(Liste mögliche Adressen siehe Anhang) 

Neobiota-Verantwortliche/r 

Bekämpfung grösserer 
Bestände 

Artspezifisch korrekte Bekämpfung der 
kartierten Bestände. Angaben zur 
Bekämpfung sammeln 

Bekämpfende 
(Liste Adressen siehe 
Anhang) 

Koordination Bekämpfung Begleitung und Kontrolle der Einsätze Neobiota-Verantwortliche/r 

Nachtragen im WEB-GIS Aktualisierung WEB GIS nach Angaben der 
Bekämpfenden  

Neobiota-Verantwortliche/r 

 

7.2 Vorgehen auf gemeindeeigenen Flächen 

Die gemeindeeigenen Flächen werden nicht flächendeckend kartiert. Hier verfolgt die NNP-
Neophytenstrategie einen anderen Ansatz. Dank einer soliden Sensibilisierung beziehungsweise Schulung 
der betroffenen Akteure können die meisten krautigen invasiven Neophyten-Bestände bei der täglichen 
Arbeit bekämpft werden. Bei den invasiven Gehölzen sind konkrete Bekämpfungsaktionen zu planen. 
Langfristig sollen auch diese von allen gemeindeeigenen Flächen entfernt werden. 

Die Neobiota-Kontaktperson ist dafür zuständig, dass die betroffenen Akteure entsprechend geschult und 
sensibilisiert sind (siehe Schulungsangebot Kanton und NNP).  

7.3 Vorgehen bei der Bekämpfung invasiver Neophyten 

Es gibt bereits verschiedenste Merkblätter zu invasiven Neophyten. Einige legen den Fokus auf die korrekte 
Bekämpfung, andere eher auf die Bestimmung und Verbreitung der Arten.  

Die korrekte Entsorgung wird zum Teil nicht erwähnt und wenn wird häufig das Abführen in eine 
professionell geführte Kompostier- oder Vergärungsanlage mit thermophiler Hygienisierungsphase, oder die 
Kehrichtverbrennung empfohlen. An etlichen Orten (z. B. Bachtobel) und bei grossen Beständen ist dieses 
Vorgehen sehr aufwändig und kostspielig. Wenn folgendes beachtet wird, ist ein Abführen/Entsorgen nicht 
nötig: 

➢ Pflanze nicht blühend / erst aufgeblüht / keine Gefahr von Nachreifen und Versamen 
➢ Erde gut von Wurzeln klopfen 
➢ In dichten Haufen an schattigen Plätzen (z.B. unter dichten Sträuchern) deponieren 
➢ Springkrauthaufen etwas anstampfen (Stängel quetschen) 
➢ Wenn gleichzeitig Wiesenschnittgut anfällt, Haufen damit gut abdecken 
➢ Kleine Bestände (1-50 Stk.) von Goldruten, Berufkraut in Sträucher zwischen Haupttriebe (z.B. 

Hasel) „aufhängen“. 
➢ Haufen bei Nachkontrolle kontrollieren und nachwachsende Pflanzen ausreissen. 

Die folgenden Unterkapitel geben einen Überblick über die vorhandenen Merkblätter und deren 
Schwerpunkte.  
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7.3.1 AGIN Merkblätter 

Von sechs ausgewählten invasiven Neophyten gibt es von der Arbeitsgruppe Invasive Neobiota (AGIN) 
ausführliche Informationsblätter. Pro Art werden Präventionsmassnahmen und die 
Bekämpfungsmöglichkeit detailliert beschrieben. Informationsblätter sind zu folgenden Arten vorhanden: 

➢ Asiatischer Staudenknöterich inkl. Hybriden 
➢ Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus) 
➢ Essigbaum (Rhus typhina) 
➢ Götterbaum (Ailanthus altissima) 
➢ Kanadische und Spätblühende Goldrute (Solidago canadensis und S. gigantea) 
➢ Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) 
➢ Schmalblättriges Greiskraut (Senecio inaequidens) 

Zu finden sind die AGIN-Merkblätter im Internet unter  
http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138, im Ordner „Bekämpfung und Entsorgung von Neophyten“. 

7.3.2 Info Flora Merkblätter 

Auf der Internetseite von Info Flora (www.infoflora.ch) unter dem Stichwort Neophyten sind von fast allen 
Arten der Schwarzen Liste und der Watch Liste Merkblätter zu finden. Diese geben detaillierte Auskunft 
über Merkmale der Pflanze, Verwechslungsmöglichkeiten, Standort und Verbreitung. Auch die korrekte 
Bekämpfung wird erwähnt, allerdings nicht so detailliert wie auf den AGIN-Merkblättern.  

7.3.3 AWEL Merkblätter 

Auf der AWEL Internetseite (www.awel.zh.ch) unter „Biosicherheit und Neobiota“ sind diverse Merkblätter 
zu finden. Das AWEL stellt neben den eigenen Merkblättern auch jene der AGIN und von Info Flora zur 
Verfügung. 

7.4 Vorgehen bei Bauvorhaben auf belasteten Standorten 

Biologisch belasteter Aushub ist ausgehobenes Boden- resp. Erdmaterial, in dem fortpflanzungsfähige  
Pflanzenteile verbotener invasiver Neophyten enthalten sind. Solcher Aushub muss am Entnahmeort 
verwertet (zurück in die Baugrube) oder derart entsorgt werden, dass eine weitere Ausbreitung 
ausgeschlossen ist. 

Wie erkennt man, ob eine biologische Belastung vorliegt? 

• Begehung vor Ort (ev. unter Einbezug einer Fachperson) 
• Abklärung im Web-GIS des Kantons http://maps.zh.ch/ > Neophyten 

Der Kanton Zürich verlangt, dass beim Aushub, der mit Pflanzenteilen der Asiatischen Staudenknöteriche 
oder des Essigbaums belastet ist, ein befugter Altlastenberater beigezogen und das Zusatzformular 
„Belastete Standorte und Altlasten“ bei der örtlichen Behörde eingereicht wird. (Bauverfahrensverordnung 
(BVV) 700.6, Anhang 1.7.2) 

Weiter Informationen und eine Arten-Liste mit den verbotenen Pflanzen sind im AGIN Merkblatt 
„Gebietsfremde Problempflanzen (invasive Neophyten) bei Bauvorhaben“ zu finden. 

 

http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138
http://www.infoflora.ch/
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8 Verantwortlichkeiten 

8.1 Naturnetz Pfannenstil 

➢ Erstellen der Grundlagenkarten mit prioritären Gebieten 

➢ Organisation und Durchführung von jährlichen Infoveranstaltungen  

➢ Organisation und Durchführung von Schulungen und Infoveranstaltungen für betroffene Akteure 

➢ Nach Bedarf: Beratung Gemeinde  

➢ Koordination Bekämpfung von invasiven Neophyten auf NNP-Vertragsflächen 

 

8.2 Gemeinde 

➢ Auftragvergabe/Koordination/Begleitung/Kontrolle der Kartierung und Bekämpfung 

➢ Schulung/Sensibilisierung von Gemeindemitarbeitenden (Siehe Schulungsangebot NNP) 

➢ Bekämpfung von invasiven Neophyten auf gemeindeeigenen Flächen 

➢ WEB-GIS Erfassungen 

➢ Besuch Infoveranstaltungen AWEL/Naturnetz Pfannenstil 

 
Aufgrund von differenten Ausgangslagen zwischen den Gemeinden in der Region Pfannenstil ist keine 
Budgetvorgabe für die Umsetzung der NNP-Neophytenstrategie pro Gemeinde möglich. 
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9 Weitere Aktivitäten Naturnetz Pfannenstil 

9.1 Petition für Verkaufsstopp von Henrys Geissblatt 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Neophytenstrategie schlägt das Naturnetz Pfannenstil das 
Verfassen einer Petition für den Verkaufsstopp von Henrys Geissblatt vor. Darin wird der Verkaufsstopp, 
sprich die Aufnahme von Henrys‘ Geissblatt (Lonicera henryi) in die Freisetzungsverordnung, Anhang 2 
gefordert.  

Dies deshalb, weil Henrys Geissblatt bereits an mehreren Stellen im Waldgebiet grossflächig Gebüsche 

und Jungbäume überwuchert und dadurch die Naturverjüngung beeinträchtigt und die Wuchsleistung der 

Jungbäume einschränkt. Besonders betroffen sind auch Naturschutzgebiete und Waldstandort von 

naturkundlicher Bedeutung (WNB-Gebiete). 

 

Die Bilder zeigen Situationen im Küsnachter Tobel und in der Gemeinde Meilen beim Spielplatz Ormis. 
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10 Literatur und Links 

AGIN: 
➢ Arbeitsgruppe invasive Neophyten (AGIN): Informative und detaillierte Merkblätter zu Bekämpfung 

und Entsorgung. http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138 
 

AWEL: 
➢ Leitlinie für die Erarbeitung eines Konzeptes im Umgang mit invasiven Neophyten in den 

Gemeinden, Baudirektion Zürich, AWEL & planikum GmbH Zürich, September 2014 
➢ Managementkonzept für invasive Neophyten der Gemeinde, Baudirektion Zürich, AWEL & 

planikum GmbH Zürich, 2014 
➢ Informationen und Merkblätter zu den gängigsten invasiven Neophyten sind auf der Homepage 

vom AWEL unter Biosicherheit, Neobiota, Invasive Neophyten zu finden: 
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/biosicherheit_neobiota/neobiota/invasive_Ne
ophyten.html 

 
Bund: 

➢ Freisetzungsverordnung FrSV, Verbotene invasive gebietsfremde Organismen, Anhang 2  
(Art. 15 Abs. 2), www.admin.ch 

➢ Direktzahlungsverordnung, DZV, www.admin.ch 
 
Info Flora: 

➢ Schwarze Liste und Watch Liste, www.infoflora.ch 
➢ Infoblätter zu den meisten Arten der Schwarzen Liste und Watch Liste sind auf der info flora 

Homepage zu finden: https://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html 
 
Naturnetz Pfannenstil: 

➢ Veranstaltungen und Infoanlässe bzgl. Invasiven Neophyten: www.naturnetz-pfannenstil.ch unter 
Veranstaltungen 
 

Neobiota Fachleute: 
➢ Schweizerischer Verband der Neobiota-Fachleute (SVNF): www.neobiota.ch 

 
 

 

 

  

http://www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen?id=138
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/biosicherheit_neobiota/neobiota/invasive_Neophyten.html
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/biosicherheit_neobiota/neobiota/invasive_Neophyten.html
http://www.admin.ch/
http://www.infoflora.ch/
http://www.naturnetz-pfannenstil.ch/
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Anhang 

Kontakt AWEL 

Name Zuständigkeit Telefon e-mail 

Claudia Ruprecht Sektion Biosicherheit 043 259 32 60 neobiota@bd.zh.ch 

 

Kontaktperson Naturnetz Pfannenstil 

Name Zuständigkeit Telefon e-mail 

Rita Bollmann 
Siedlungsökologie, 
Invasive Neophyten 043 366 83 90 bollmann@quadragmbh.ch 

 

Neobiota-Kontaktpersonen Gemeinde  

Jede Gemeinde hat eine Kontaktperson Neobiota beim Kanton gemeldet. Diese Person ist in der Gemeinde 

für Fragen zu invasiven Neophyten zuständig und wird regelmässig von den Koordinationsstellen (NNP, 

AWEL) über Aktuelles informiert. 
 

Gemeinde Tel. Gemeinde Natel Name e-mail 

Egg 043 277 11 11  Adrian Blickenstorfer adrian.blickenstorfer@egg.ch 

Erlenbach 044 910 87 28  Oliver Grogg strassen@erlenbach.ch 

Herrliberg 044 915 91 66  Andrea Bisig andrea.bisig@herrliberg.ch 

Hombrechtikon 055 254 92 50  Hansueli Nüssli hansueli.nuessli@hombrechtikon.ch 

Küsnacht 044 913 11 11 079 603 24 36 Klaus Seelhofer klaus.seelhofer@kuesnacht.ch 

Männedorf 044 921 66 11  Liselotte Hanimann-Brennwald l.hanimann@maennedorf.ch 

Meilen 044 925 92 54  Sarah Marthaler smarthaler@meilen.ch 

Oetwil am See 044 929 60 15  Rahel Känzig rahel.kaenzig@oetwil.ch 

Stäfa 044 928 75 10  Marcus Bosshard gesundheit@staefa.ch 

Uetikon am See 044 922 72 11  Frank Lienhard f.lienhard@uetikon.org 

Zollikon 044 395 31 11  Niklaus Forrer sonioetwil@bluewin.ch 

Zumikon 044 918 78 78  Gina Bühler buehler@zumikon.ch 

 

  

mailto:neobiota@bd.zh.ch
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Gebietsbetreuung / Kontaktpersonen überkommunale Schutzgebiete  

Büro Name Zuständigkeit Gemeinde Telefon e-mail 

Amt f. Landschaft 
u. Natur Kt. ZH 

Hanspeter 
Tschanz 

Gebietsbetreuung für alle 
Pfannenstil-Gemeinden 043 259 43 66 hanspeter.tschanz@bd.zh.ch 

Kerst Beratungen Roeland Kerst 
Meilen 
Herrliberg 
Hombrechtikon Süd 

044 920 71 72 
076 348 71 72 kerst@bluewin.ch 

Büro f. 
angewandte 
Ökologie 

Regula 
Dickenmann Stäfa 079 310 27 23 buero@reguladickenmann.ch 

Berg & Natur Barbara Leuthold Hombrechtikon Nord 052 347 22 58 bleuthold@dataway.ch 

quadra gmbh Winu Schüpbach Häxentanz, Stäfa 079 699 73 60 schuepbach@quadragmbh.ch 

PlusPunkt Kaspar Zirfass 
Küsnacht 
Zollikon 
Zumikon 

043 333 12 64 
076 461 05 61 kzirfass@pluspunktjutz.ch 

 

Kontaktpersonen Ackerbaustellen 

Gemeinde Name Ackerbaustellenleiter Telefon e-mail 

Egg Hans Maurer 044 984 20 24 

079 223 36 38 
guetli@bluewin.ch 

Erlenbach Ueli Krebs 
044 919 06 76 

078 740 06 76 
ukre@ggaweb.ch 

Herrliberg Ueli Küpfer 044 915 35 18 

079 483 48 20 
ueli.kuepfer@stall-sunnerai.ch 

Hombrechtikon Erich Elmer 
055 244 25 61 

079 274 13 66 
erich.elmer@bluewin.ch 

Küsnacht Ueli Krebs 044 919 06 76 

078 740 06 76 
ukre@ggaweb.ch 

Männedorf Samuel Welti 
044 920 31 28 

079 463 78 47 
info@wetli-weinbau.ch 

Meilen Ueli Weber 044 923 00 16 

079 344 01 92 
ueli.weber@bluemail.ch 

Oetwil am See Christoph Geiselmann 044 929 19 48 geiselmann@hotmail.ch 

Stäfa Berni Monn 044 926 62 57 

079 686 23 67 
papaver@bluewin.ch 

Uetikon am See Hansueli Müller 044 920 30 65 

079 928 27 48 
biofrohberg@bluewin.ch 

Zollikon Beat Fenner 044 980 41 11 

079 361 14 24 
beatfenner@ggaweb.ch 

Zumikon Walter Senn 044 918 07 97 senn-walti@ggaweb.ch 
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Kontaktpersonen SBB und Forchbahn 

Bahnbetrieb Name Funktion Kontaktdaten 

SBB Alfred Annen Infrastruktur 
alfred.annen@sbb.ch 

051 233 80 71  

079 223 08 71 

Forchbahn Oskar Kuster Bahndienst oskar.kuster@forchbahn.ch 
043 288 11 92 

 

Neophyten Fachleute 

In den Pfannenstil Gemeinden sind momentan folgende Fachleute mit der Kartierung/Bekämpfung 
beauftragt: 

Fachbüros Name Funktion Einsatz in Gemeinde 

Büro Fön René Gilgen Kartierung Herrliberg 

Jobbus  Bekämpfung Erlenbach, Männedorf 

Gartenbau Kaspar Pünter Bekämpfung Stäfa 

Kerst Beratungen Roeland Kerst Kartierung Meilen, Hombrechtikon, Oetwil am 
See 

Kobel Gartengestaltung Thomas Müller Kartierung/Bekämpfung Uetikon am See 

SKW Dany Kreiner Kartierung/Bekämpfung Hombrechtikon 

Verein Konkret Thomas Honegger Kartierung/Bekämpfung Egg, Meilen, Stäfa 

 
Weitere Fachleute sind unter folgender Seite zu finden. 
Schweizerischer Verband der Neobiota-Fachleute (SVNF): www.neobiota.ch  
 

Die Bekämpfung kann jedoch auch durch entsprechend geschulte Gemeindemitarbeitende, Landwirte, 
Naturschützende, Pensionierte, oder z.B. Studierende erfolgen. Es lassen sich auch Einsätze mit 
Schülerinnen und Schülern oder Firmen durchführen. Allenfalls können auch Asylsuchende eingesetzt 
werden. 

  

mailto:alfred.annen@sbb.ch
mailto:oskar.kuster@forchbahn.ch
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Seite 8 aus „Leitlinie für die Erarbeitung eines Konzeptes im Umgang mit invasiven Neophyten in den 
Gemeinden“, Baudirektion Zürich, AWEL & planikum GmbH Zürich, September 2014 
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Definition invasive Neophyten 

Neophyten  

- Gebietsfremde Arten, welche nach 1500 in Europa eingeführt wurden. Von den rund 12‘000 heute in 

Europa vorkommenden Neophyten, konnten sich ca. 400 dauerhaft in der Natur etablieren.  

 

Invasive Neophyten  

Neophyten, welche sich in natürlichen Lebensräumen vermehren können und einheimische Arten 

verdrängen. 

 

Schwarze Liste Arten (www.infoflora.ch) (ca. 40 Arten in der CH) 

- Liste der invasiven Neophyten der Schweiz, die in den Bereichen der Biodiversität, Gesundheit 

und/oder Ökonomie Schäden verursachen. Der Umgang mit diesen Arten muss so erfolgen, dass keine 

Schäden zu erwarten sind. 

 

Watch-Liste Arten (ca. 20 in der CH) 

- Liste der invasiven Neophyten der Schweiz, die das Potential haben, Schäden zu verursachen und 

deren Ausbreitung daher überwacht und wenn nötig eingedämmt werden muss. Im benachbarten 

Ausland verursachen diese Arten schon Schäden. 

 
Freisetzungsverordnung (Bund) 

Die Verordnung regelt den Umgang mit Organismen sowie mit ihren Stoffwechselprodukten und 

Abfällen in der  Umwelt, insbesondere mit gentechnisch veränderten, pathogenen oder 

gebietsfremden Organismen. In Bezug auf invasive Neophyten werden Arten definiert,  welche nicht 

mehr gehandelt und gepflanzt werden dürfen.  

Alle Arten der Schwarzen Liste und der Watch-Liste sind  von der Freisetzungsverordnung betroffen 

und der Umgang mit diesen Arten muss so erfolgen, dass keine Schäden zu erwarten sind.  

Ausserdem verbietet die Freisetzungsverordnung im Anhang 2 den Umgang mit 11 bestimmten 

gebietsfremden invasiven Pflanzen-Arten, die sich besonders effizient ausbreiten, und meist auch 

noch gesundheitliche oder ökonomische Schäden anrichten. Für diese Pflanzen besteht ein 

Umgangsverbot, jedoch keine Bekämpfungspflicht wenn die Pflanzen von selbst aufkommen.  
 

Pflanzenschutzverordnung (Bund) 

Die Ambrosie wird zusätzlich zur Freisetzungsverordnung noch in der Pflanzenschutzverordnung 

aufgeführt. Für die Ambrosie besteht in der ganzen Schweiz Bekämpfungs- und Meldeplicht. Das heisst, 

dass alle bekannten Bestände vernichtet werden müssen. Zuständig ist in der Regel der Bewirtschafter, 

sonst der Grundeigentümer. Im Unterlassungsfall kann der Kanton eine kostenpflichtige Bekämpfung 

(beispielsweise durch Gärtner) anordnen. 

 

Bekämpfungspflicht Kanton Zürich 

Die Kantone können die Bekämpfung weiterer invasiver Neophyten anordnen, wenn sie wichtige 

Schutzgüter gefährden könnten. Im Kanton Zürich gilt für Schmalblättriges Greiskraut (Synonym 

Südafrikanisches Kreuzkraut) und Riesenbärenklau eine Bekämpfungspflicht. Das heisst, dass alle 

bekannten Bestände vernichtet werden müssen. Zuständig ist in der Regel der Bewirtschafter, sonst der 

Grundeigentümer. Im Unterlassungsfall kann der Kanton eine kostenpflichtige Bekämpfung (beispielsweise 

durch Gärtner) anordnen. 

http://www.infoflora.ch/

